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GEMEINDENACHRICHTEN 
DER 

GEMEINDE MEISELDORF 

 

- das alles, sowie eine besinnliche Adventzeit  
und ein erfolgreiches Jahr 2009  

wünschen  
für den Gemeindevorstand, den Gemeinderat  

und  
die Bediensteten unserer Gemeinde 

 
Der Bürgermeister: 

 
Der Vizebürgermeister: Die Amtsleiterin: 

 

Wärme 
 
Einkehr 
 
Innigkeit 
 
Halt zu geben 
 
Nächstenliebe  
    leben 
Achtung vorein- 
    ander haben  
Christentum in 
   sich zu tragen 
Hast und Eile  
    abzulegen 
Tröstend Worte  
   auch zu geben 

 

- das alles will uns Weihnacht sein! 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Gemeindebürger/innen! 
 

2008— beinahe schon zu Ende! 
 

Fragt sich, wie uns dieses Jahr 
in Erinnerung bleibt. 
♦ erfolgreich 
♦ lehrreich 
♦ arbeitsreich 
♦ kampfreich 
♦ schmerzreich 
 

Für mich stelle ich fest, dass alle 
Begriffe auf mein persönliches 
Jahr 2008 in unterschiedlichem 
Ausmaß zutreffend sind. 
Ich denke, dass es wohl die     
Allermeisten ebenso empfinden 
werden. 
Wünschenswert wäre natürlich, 
ein überwiegend positives 2008 
zu resümieren. 
 

Trifft dies für Ihr Jahr ´08 nicht 
zu, so wünsche ich Ihnen vor  
allen anderen Dingen die Zuver-
sicht auf ein anderes 2009.  
 

Ein frohes Weihnachtsfest, einen 
fröhlichen Jahreswechsel und 
ein erfolgreiches 2009  
wünscht Ihnen 
 
Ihr 
 
 

 

BÜRGERSERVICE 
 
 
 

 
 

ELTERNBERATUNG 
 

Die nächste Elternberatung findet am 
Montag, 12. Jänner 2009 um 8,30 Uhr 

in unserem Gemeindeamt statt. 
 
 

-------------------------------- 
 
 

SPRECHSTUNDEN DES  
BÜRGERMEISTERS 

 
nach telefonischer Vereinbarung  

im Gemeindeamt unter Tel. 02983/2319 
 
 

------------------------------------------ 
 
 

PARTEIENVERKEHR  
IN UNSEREM  

GEMEINDEAMT  
 

Montag bis Freitag 8—11 Uhr 
 
 

 
————————————————— 

 
 

Am 24.12. (Heiliger Abend)  
und am 31.12. (Silvester) 

ist das Gemeindeamt  
geschlossen. 



  

 

 EIS UND SCHNEE - 
GEHSTEIGREINIGUNG  

 
 
 

Auch in diesem Jahr wollen wir 
wiederum auf die den Liegenschafts-
eigentümern zukommende Pflicht zur 
Reinigung und Streuung der Gehsteige 
hinweisen.            
 

§ 93 der Straßenverkehrsordnung 1960 
sieht vor:  
 
 

Die Eigentümer von Liegen-
schaften in Ortsgebieten sind 
verpflichtet, die entlang der 
Liegenschaft in einer Entfernung 
von nicht mehr als 3 m vor-
handenen, dem öffentlichen Ver-
kehr dienenden Gehsteige und 
Gehwege, einschließlich der in 
ihrem Zuge befindlichen Stiegen-
anlagen entlang der ganzen 
Liegenschaft von Schnee und 
Verunreinigungen zu säubern, 
sowie bei Schnee und Glatteis zu 
bestreuen (wobei Asche kein 
geeignetes Streumaterial dar-
stellt). 
 

Diese Verpflichtung besteht für 
den Zeitraum von 6,00 bis 22,00 
Uhr eines jeden Tages, also auch 
an Sonn- und Feiertagen! 
Ist kein Gehsteig vorhanden, so 
ist der Straßenrand in einer Breite 
von 1 m zu säubern und zu 
bestreuen. 
 
 
 

Ebenso haben die Liegenschafts-
eigentümer darauf zu achten 

 die Schneewächten oder Eis-
bildungen von den Dächern 
ihrer an der Straße gelegenen 
Gebäude zu entfernen 

 die gefährdeten Stellen abzu-
schranken oder sonst in geeig-
neter Weise zu kennzeichnen 

 
 
 

 dass der Wasserabfluss von der 
Straße nicht behindert wird und 
Wasserablaufgitter und Rinnsale 
nicht verlegt werden. 

 
In unser aller Interesse wird um 
diesbezügliche Beachtung gebeten! 
 
 
 

SCHNEERÄUMUNG  
DURCH  DIE  GEMEINDE 

 
 
 

BITTE 
 entfernen Sie von 

Privatgrund auf 
öffentlichen Grund 
überhängende Äste 

 unterlassen Sie die Verlagerung 
des bereits geräumten Schnees 
von Privatgrundstücken zurück 
auf öffentlichen Grund (Straße 
etc.) 

 haben Sie Verständnis, dass 
nicht allerorts gleichzeitig die 
Räumung begonnen werden 
kann. 

    DANKE 
 
 

FROSTSCHÄDEN  AN  
WASSERZÄHLERN 

 

Die Liegenschaftseigentümer werden 
darauf aufmerksam gemacht, dass 
Wasserzähler, welche aufgrund ihrer 
Lage einer Frosteinwirkung ausgesetzt 
sind, durch entsprechende Isolierung 
vor Frost geschützt werden müssen. 
 

Aufgefrorene Wasserzähler 
werden auf Kosten der Liegen-
schaftseigentümer (Kosten ca. 
 € 37,-- zuzüglich 10 % Ust.) ersetzt. 
 
 

 

 



 

 

  TIERSCHUTZ  
 
„Chippen“ – Kennzeichnung und Registrierung von Hunden  
Durch eine Änderung des Tierschutzgesetzes müssen seit 30. Juni 2008 alle Hunde 
mittels Mikrochip gekennzeichnet werden. 
Welpen die nach dem 30. Juni 2008 geboren wurden, müssen daher spätestens mit 
einem Alter von drei Monaten, jedenfalls aber vor der ersten Weitergabe gechippt 
werden.  
 

Kennzeichnung und Meldung von Hunden, die vor dem 30. Juni 2008 geboren sind: 
Zu diesem Zeitpunkt noch nicht mittels Mikrochip gekennzeichneten Hunde sind bis 
zum 31. Dezember 2009 zu kennzeichnen und zu melden. 
Bereits gekennzeichnete Hunde sind bis spätestens 31. Dezember 2009 zu melden. 
 

Meldung der Kennzeichnung 
Jeder Halter von Hunden ist verpflichtet, sein Tier innerhalb eines Monats nach der 
Kennzeichnung, der Einreise nach Österreich oder der Weitergabe zu melden. 
Die Eingabe der Meldung erfolgt über ein elektronisches Portal: 

 vom Halter selbst oder 
 nach Meldung der Daten durch den Halter an die Behörde durch diese oder 
 im Auftrag des Halters durch den freiberuflich tätigen Tierarzt, der die 

Kennzeichnung oder Impfung vornimmt oder 
 durch eine sonstige Meldestelle 

 

Welche Daten werden gespeichert? 
Daten des Halters: 
Name, Nummer eines amtlichen Lichtbildausweises, Zustelladresse, Kontaktdaten, 
Geburtsdatum, Datum der Aufnahme der Haltung, Datum der Abgabe und neuer 
Halter (Name und Nummer eines amtlichen Lichtbildausweises) oder des Todes des 
Tieres 
 

Tierbezogene Daten: 
Rasse, Geschlecht, Geburtsdatum (zumindest Jahr), Kennzeichnungsnummer 
(Mikrochipnummer), im Falle eines Hundes, an dessen Körperteilen aus 
veterinärmedizinischem Grund Eingriffe unternommen wurden, Angabe des genauen 
Grundes und des Tierarztes, der den Eingriff vorgenommen hat bzw. Angabe 
sonstiger Gründe (z.B. Beschlagnahme), Geburtsland 
 

Was bringt die Kennzeichnung mit dem Mikrochip? 
Mit dieser Kennzeichnung soll es möglich sein, herrenlos aufgefundene Hunde rasch 
zu identifizieren und deren Besitzer ausfindig zu machen. 
 
Verpflichtende Kastration von Katzen 
Für Katzenhalter besteht die Verpflichtung, Katzen mit regelmäßigem Zugang ins 
Freie von einem Tierarzt kastrieren zu lassen, sofern diese Tiere nicht zur 
kontrollierten Zucht verwendet werden oder in bäuerlicher Haltung leben. 
Noch immer angewendete strafbare Methoden wie Vergiften, Erschlagen oder 
Ertränken der Tiere sind entschieden abzulehnen. Die Tötung eines Tieres ohne 
vernünftigen Grund ist verboten und wird mit hohen Geldstrafen geahndet (§ 6 
Tierschutzgesetz iVm § 38 (1) Tierschutzgesetz, BGBl. 2004/118). 



  

 

BLUTSPENDEAKTIONEN 2009 
des Österreichischen Roten Kreuzes 

 
Sonntag   WEITERSFELD, Volksschule 
04. Jänner    9,00 – 13,00 Uhr 
 
Sonntag   DROSENDORF/THAYA, Kneippanlage 
11. Jänner   9,00 – 13,00 Uhr 
 
Samstag   GARS/KAMP, Rotkreuz-Haus 
14. Februar   8,30 – 12,00 und 13,00 – 15,30 Uhr 
 
Sonntag   LANGAU, Feuerwehrhaus 
15. März    12,00 – 16,00 Uhr 
 
Sonntag   JAPONS, Festsaal 
22. März   9,00 – 13,00 Uhr 
 
Sonntag   EGGENBURG, Berufsschule 
29. März    9,00 – 12,00 und 13,00 – 16,00 Uhr 
 
Freitag   HORN, Möbelhaus Kika 
03. April   9,00 – 12,00 und 13,00 – 16,30 Uhr 
 
Samstag   HORN, Möbelhaus Kika 
04. April   9,00 – 12,00 und 13,00 – 16,30 Uhr 
 
Sonntag   ST. MAREIN, Gasthaus Gamerith 
19. April   9,00 – 13,00 Uhr 
 
Sonntag   GARS AM KAMP, Rotkreuz-Haus 
26. April   8,30 – 12,00 und 13,00 – 15,30 Uhr 
 
Sonntag   PERNEGG, Volksschule 
10. Mai     9,00 – 12,00 Uhr 
 
Sonntag   WEITERSFELD, Volksschule 
07. Juni    9,00 – 13,00 Uhr  
 
Achtung ! 
Erstspender müssen einen amtlichen Lichtbildausweis vorweisen und 
sollten nicht älter als 60 Jahre sein ! Informationen im Internet unter 
www.blut.at und unter der kostenfreien Servicenummer 0800 190 190. 
 
Alle gesunden Frauen und Männer ab dem 18. Lebensjahr können Blut 
spenden. Die letzte Blutspende soll 8 Wochen zurückliegen. Frauen 
können 4 bis 5 mal, Männer 6 mal jährlich Blut spenden. 
NEU: Ab dem vollendeten 65. Lebensjahr kann weiter Blut gespendet 
werden. Voraussetzung ist die Feststellung der gesundheitlichen 
Eignung und Zulassung zur Spende durch den Abnahmearzt. 
 

EINER WIRD WEITERLEBEN, WENN DU BLUT SPENDEST !!! 



 

 

 VERANSTALTUNGEN IN UNSERER GEMEINDE 
 

 
Freitag,    Glühweinstand des SVU Stockern ab 17 Uhr 
05.12.   Krampusparty ab 20 Uhr 

vor dem Vereinslokal (alte Schule Stockern) 
 
Sonntag,   Glühweinstand Jugend- u. Dorfgem. Maigen 
07.12. – ab 17 Uhr Dorfhaus Maigen 
 
Montag,   9. Kattauer Advent mit Krippenausstellung 
08.12. – ab 14,30 Uhr im Gartensaal des Schlosses Kattau  
    musikalische Umrahmung: „Mödringer Hausmusik“ 
    Verkaufsausstellung und Suppenbuffet 
 
Freitag u. Samstag, Jägerpunsch in Klein-Meiseldorf  
12. u. 13.12.  bei Familie Hammerl, Klein-Meiseldorf 71 
ab 16 Uhr Die Besucher dürfen sich auf Wildgulasch, 

Aufstrichbrote, Glühwein und Punsch freuen. 
 

Samstag,   Glühweinstand F.F. Kattau                  
13.12. – ab 17 Uhr Kirchenplatz  
 
Samstag,   Ranch-Advent 
13.12. – ab 16 Uhr Working Horse Ranch Fam. Schichta, Maigen 16 
 
Samstag,   Weihnachts-Glühweinstand 
20.12.  – ab 17 Uhr   der Jugend Klein-Meiseldorf 

beim Jugendzentrum  
 
Mittwoch,   besinnliche Weihnachtsfeierstunde 
24.12. – ab 16 Uhr unter der Leitung von VL Sonja Jakoubek  

FF Haus Klein-Meiseldorf 
 

Alle Veranstalter würden sich über zahlreichen Besuch aus der 
gesamten Großgemeinde freuen! 

 

 

 

EINSTIMMUNG AUF WEIHNACHTEN  
 

Schön geschmückte Fenster, zahlreiche Lichterketten und ver-
schiedenste Weihnachtsdekorationen haben bereits in den 
letzten Jahren unseren Orten ein weihnachtliches Erscheinungs-
bild gegeben.  
       Danke dafür 

 
 
 

 



 

 

 



 

 
 

 „AUS UNSERER GEMEINDE“ 

 
 

Stockern  
Karl Fraberger verwaltet 
unentgeltlich für unsere 
Gemeinde den Kultur-
stadl Stockern.  
 
Er ist  Bindegl ied       
zwischen Gemeinde und  
Veranstaltern und sorgt 
für eine ordnungsge-
mäße Übergabe vor Ort. 
 
Herzlichen Dank für   
diese wertvolle Unter-
stützung. 
 
 

Dankeschön 

Weintaufe 
 Kattau  

 Am 16.11. fand im 
Heurigenlokal der 
Familie Führer die 
jährliche Weintaufe 
— durch Herrn   
Pfarrer Kons.Rat 
Müllner — sowie das 
traditionelle Gansl-
essen statt. 
Die gut besuchte 
Veranstaltung wurde 
vom Sportverein  
Kattau organisiert 
und durchgeführt. 

von links: Bgm. Josef Daniel, Elfriede Hofbauer,  
Weinpate Herbert Brantner, Angelika Führer, Kons.Rat Johannes Müllner 

von links: gf.GR. OV Anton Ulmer, Karl Fraberger, GR. Erich Nendwich  
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